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►AKTUELL: UMSATZSTEUER AUF SPONSORING AN GEMEINNÜTZIGE INSTITUTIONEN NICHT BUNDESEINHEITLICH 

Unter Sponsoring versteht man die Gewährung von 
Geld oder geldwerten Vorteilen an gemeinnützige 
Institutionen durch Dritte, die dabei regelmäßig 
auch eigene unternehmerische Ziele der Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit verfolgen. Steuerliche Wei-
chen werden grundsätzlich in Abhängigkeit davon 
gestellt, ob es sich um bloße Duldungsleistungen 
oder um konkrete Werbeleistungen handelt. 
Bei Duldungsleistungen weist der Sponsor auf die 
von ihm geleistete Unterstützung hin oder die ge-
meinnützige Institution nennt den Sponsor z. B. in 
Nachrichten und Veranstaltungshinweisen ohne be-
sondere Hervorhebung. Werbeleistungen sind dage-
gen z. B. Banden- oder Trikotwerbung, Anzeigen, 
Vorhalten von Werbedrucken, Lautsprecherdurch-
sagen oder Überlassung von Eintrittskarten. Bei der 
gemeinnützigen Institution werden Werbeleistungen 

stärker besteuert als bloße Duldungsleistungen. Bei 
der Umsatzsteuer ist dies jedoch derzeit unklar, weil 
die Oberfinanzdirektionen Frankfurt und Karlsruhe 
meinen, Werbung unterläge dem Regelsteuersatz 
und Duldung dem ermäßigten Steuersatz, während 
die Oberfinanzdirektion Magdeburg meint, dass 
Duldung nicht steuerbar wäre. 
Die Regelungen sind schon an sich sehr streitanfäl-
lig. Unzumutbar problematisch ist es aber, wenn die 
Regelungen unklar sind, weil dann niemand sicher 
sein kann, wie Rechnungsstellung und Vorsteuerab-
zug funktionieren. Man denke an den Fall, dass ein 
Unternehmen aus Frankfurt Sponsoring bei einem 
Verein in Magdeburg betreiben möchte. Hier ist eine 
einheitliche Regelung auf Bundesebene geboten. 
Andernfalls muss man befürchten, dass gesellschaft-
lich gewolltes Sponsoring nicht realisiert wird. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG MAI UND JUNI 2012 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.05.2012 11.06.2012 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 11.06.2012 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 11.06.2012 

Umsatzsteuer2 10.05.2012 11.06.2012 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.05.2012 14.06.2012 

Gewerbesteuer 15.05.2012 – 

Grundsteuer 15.05.2012 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 18.05.2012 – 

Sozialversicherung5 29.05.2012 27.06.2012 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 
01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfristendet da-
mit entsprechend früher. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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► UNTERNEHMER / BETEILIGUNGEN 

Haftung für betriebliche Steuerschulden mit dem 
Unternehmen dienenden Gegenständen oder dem 
aus ihrer Veräußerung erzielten Verkaufserlös 
Überlässt ein wesentlich an einem Unternehmen be-
teiligter Gesellschafter dem Unternehmen Gegen-
stände zur Nutzung, haftet er damit für betriebliche 
Steuern. Entscheidend ist lediglich, dass der Gegen-
stand zum Zeitpunkt des Entstehens betrieblicher 
Steuern dem Betrieb gedient hat. Eine Beteiligung ist 
wesentlich, wenn sie mehr als 25 % des Haftkapitals 
einer Gesellschaft beträgt. Der Haftungsumfang er-
streckt sich auf alle während des Bestehens der we-
sentlichen Beteiligung entstandenen Steuern. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist die Haf-
tung nicht gegenständlich beschränkt. Sie umfasst 
auch ein Surrogat. Dabei handelt es sich u. a. um den 
Erlös aus dem Verkauf des Gegenstands oder einen 
möglichen Schadensersatzanspruch. 

Schätzungsbefugnis bei unverschuldetem Verlust 
von Unterlagen 
Der unverschuldete Verlust von Unterlagen hindert 
die Finanzbehörde nicht daran, die Besteuerungs-
grundlagen zu schätzen. Art und Umfang der Schät-
zung hängen letztlich von verschiedenen Kriterien 
ab. Dabei kommt es darauf an, ob im Rahmen einer 
Prüfung noch weitere Mängel festgestellt werden. 
Sind z. B. die Aufzeichnungen für die Bareinnahmen 
lückenhaft oder ergeben sich bei einer Bargeldver-
kehrsrechnung erhebliche Fehlbeträge, ist eine 
Schätzung innerhalb der amtlichen Richtsätze zuläs-
sig. Der Verlust von Unterlagen ist in diesem Zu-
sammenhang nur von untergeordneter Bedeutung. 

Keine Rückstellung für Verrechnungsverpflich-
tungen 
Im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen (z. B. 
Miet- oder Nutzungsverträge) gibt es Verpflichtun-
gen, in der Vergangenheit zu viel vereinnahmte Ent-
gelte nicht sofort zu erstatten, sondern mit den in 
Zukunft zu erhebenden Entgelten zu verrechnen 
(Verrechnungsverpflichtungen). Zu deren bilanz-
steuerrechtlicher Behandlung hat sich das Bundes-
ministerium der Finanzen geäußert: 
Dauerschuldverhältnisse sind schwebende Geschäf-
te. Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften 
werden nicht passiviert, es sei denn, das Gleichge-
wicht von Leistung und Gegenleistung ist durch Er-
füllungsrückstände gestört. 
Verrechnungsverpflichtungen sind Bestandteil der 
schwebenden Geschäfte. Sie setzen voraus, dass die 
Vertragsverhältnisse weiterhin bestehen und treten 
nicht als gesonderte Verpflichtung neben die Rechte 
und Pflichten aus dem jeweiligen schwebenden Ge-
schäft. Im schwebenden Geschäft werden die noch 

zu erfüllenden künftigen Verpflichtungen nicht pas-
siviert, es sei denn, das Gleichgewicht von Leistung 
(z. B. Zurverfügungstellung der Mietsache) und Ge-
genleistung (Miete) ist durch Erfüllungsrückstände 
gestört. Ein solcher Erfüllungsrückstand besteht aber 
nicht, da die in der Vergangenheit zu viel verein-
nahmten Entgelte vereinbarungsgemäß erst in der 
Zukunft periodenübergreifend zu verrechnen sind. 
Die Bildung von Rückstellungen scheidet daher aus. 
Das gilt unabhängig davon, ob die Vertragsparteien 
die Verrechnungsverpflichtung unmittelbar verein-
baren oder sich die Verpflichtung aus einer öffent-
lich-rechtlichen Regelung ergibt. 
Für die Verrechnungsverpflichtung kann auch kein 
Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt werden, da 
es sich bei den zu viel vereinnahmten Entgelten nicht 
um Einnahmen handelt, die Ertrag für eine bestimm-
te Zeit in der Zukunft darstellen. Der Ansatz eines 
sonstigen Ausgleichspostens scheidet bilanzsteuer-
rechtlich aus. 
Vereinbaren die Vertragsparteien dagegen eine so-
fortige Erstattung von in der Vergangenheit zu viel 
gezahlten Entgelten und steht die Auszahlung am 
Bilanzstichtag noch aus, ist eine entsprechende Ver-
bindlichkeit unabhängig davon zu passivieren, ob 
das Dauerschuldverhältnis noch besteht oder bereits 
beendet wurde. 

Behandlung von Nachzahlungszinsen und Erstat-
tungszinsen bei Kapitalgesellschaften 
Bis einschließlich 1998 konnten die Steuerbürger an 
das Finanzamt gezahlte Nachzahlungszinsen als 
Sonderausgaben abziehen. Diese Möglichkeit ist mit 
Wirkung ab 1999 entfallen. Geblieben ist allerdings 
die Regelung, dass Erstattungszinsen des Finanz-
amts an die Steuerbürger zu versteuern sind. 
Im Jahr 2010 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass Erstattungszinsen nicht zu versteuern sind, 
wenn die zu Grunde liegende Steuer nicht abziehbar 
ist. Da das Einkommensteuergesetz einen Abzug der 
Einkommensteuer bei der Einkünfteermittlung ver-
bietet, unterliegen die Zinsen auf Einkommensteuer-
erstattungen nicht der Einkommensteuer. Durch das 
Jahressteuergesetz 2010 wurde die Besteuerung 
rückwirkend angeordnet. Darüber wird der Bundes-
finanzhof erneut zu entscheiden haben. 
Im Gegensatz zu den obigen Entscheidungen hält es 
das oberste deutsche Steuergericht für richtig, dass 
Nachzahlungszinsen nicht die Bemessungsgrundla-
ge für die Körperschaftsteuer einer Kapitalgesell-
schaft mindern und Erstattungszinsen das Einkom-
men der Kapitalgesellschaften erhöhen, weil diese 
über keine außerbetriebliche Sphäre verfügen. 
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► ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt 
Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig 
zu werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäfti-
gung im Voraus auf maximal zwei Monate oder 50 
Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. Pauschal-
beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung fal-
len bei diesen kurzfristigen Beschäftigungen eben-
falls nicht an, weil es sich nicht um sogenannte Mini-
jobs handelt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über 
diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Arbeits-
entgelt von bis zu 400 € im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die sogenannten Minijobs anzu-
wenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den 
Sommerferien vom 18.07. bis 31.08.2012 in einer 
Firma und erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es ent-
steht keine Sozialversicherungspflicht, weil er weni-
ger als 50 Tage arbeitet. Ab 01.10.2012 arbeitet er für 
monatlich 400 €. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber 
die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die 
Knappschaft Bahn-See zu entrichten. 

Außerordentliche Kündigung wegen vorsätzlich 
fehlerhafter Angaben über geleistete Arbeitszeit 
Arbeitnehmer, die vorsätzlich falsche Angaben über 
die von ihnen geleistete Arbeitszeit machen, riskie-
ren eine außerordentliche Kündigung. Einer Ab-
mahnung bedarf es in solchen Fällen i. d. R. nicht. 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 
Eine auf Grund tarifvertraglicher Regelungen or-
dentlich nicht mehr kündbare Arbeitnehmerin hatte 
im Zeiterfassungssystem falsche Angaben über die 
von ihr geleisteten Arbeitszeiten gemacht. Innerhalb 
von sieben Tagen hatte sie rund 135 Minuten zu viel 
aufgeschrieben, obwohl die Aufzeichnungen nach 
den bei ihrem Arbeitgeber geltenden Regelungen 
minutengenau hätten sein müssen. Das Bundesar-
beitsgericht sah hierin einen besonders schwerwie-
genden Verstoß. Das auf Heimlichkeit angelegte, 
vorsätzliche und systematische Fehlverhalten führe 
auch dazu, dass im vorliegenden Fall eine vorherige 
Abmahnung nicht erforderlich gewesen sei. Auch 
der Arbeitnehmerin habe klar sein müssen, dass die 
Hinnahme eines solchen Fehlverhaltens durch den 
Arbeitgeber offensichtlich ausgeschlossen war. Dies 
lasse die Notwendigkeit einer Abmahnung entfallen. 

Offensichtlich verkehrsgünstigere Straßenverbin-
dung bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte erfordert keine große Zeitersparnis 
Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
kann eine Entfernungspauschale von 0,30 € je Ent-
fernungskilometer als Werbungskosten geltend ge-

macht werden. Dabei ist grundsätzlich die kürzeste 
Straßenverbindung maßgebend. Ist aber eine andere 
Straßenverbindung offensichtlich verkehrsgünstiger, 
kann sie zugrunde gelegt werden. 
Verkehrsgünstiger ist eine Straßenverbindung dann, 
wenn sich ein unvoreingenommener, verständiger 
Verkehrsteilnehmer unter den gegebenen Verkehrs-
verhältnissen auch für diese Strecke entschieden hät-
te. Das gilt insbesondere dann, wenn der Arbeit-
nehmer eine längere Straßenverbindung nutzt, die 
Arbeitsstätte aber trotz gelegentlicher Verkehrsstö-
rungen in der Regel schneller und pünktlicher er-
reicht. Dies ist immer eine Einzelfallentscheidung. 
Eine Zeitersparnis von mindestens 20 Minuten ist 
nicht erforderlich. 
Tipp: Gründe für eine längere Straßenverbindung 
können beispielsweise sein: Streckenführung, Am-
pelschaltungen, Autobahn statt Bundesstraße, Um-
fahrung von Unfallschwerpunkten, Wildwechselge-
fahr oder Belastung mit Schwerlastverkehr. 

►KINDER 

Nicht erfüllte Unterhaltsansprüche sind kein Be-
zug 
Ein Vater bezog Kindergeld für seine bis September 
2003 in Ausbildung befindliche Tochter, die nach der 
Trennung von ihrem Mann im August 2002 im Jahr 
2005 geschieden wurde und für die der Ex-Ehemann 
keinen Unterhalt bezahlte. Erst zum Ende des Jahres 
2005 zahlte der Ex-Ehemann. 
Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung ab 
Januar 2003 auf. Der Bundesfinanzhof bestätigte da-
gegen die Entscheidung des Finanzgerichts, dass der 
zum Ende des Jahres 2005 gezahlte Unterhalt keine 
Auswirkung auf den streitigen Zeitraum im Jahr 
2003 hatte und deshalb nicht als Bezug zu berück-
sichtigen war. 
Hinweis: Ab 2012 spielen die eigenen Einkünfte des 
Kindes für den Bezug von Kindergeld i. d. R. keine 
Rolle mehr. 

Beibehaltung des inländischen Wohnsitzes bei 
Schulbesuch im Ausland 
Voraussetzung für die Gewährung von Kindergeld 
ist das Vorhandensein eines inländischen Wohnsit-
zes. Bei einem längeren Auslandsschulbesuch eines 
Kindes spielen dabei verschiedene Faktoren eine 
Rolle, die für eine Beibehaltung oder die Aufgabe 
des inländischen Wohnsitzes sprechen. Dazu fol-
gender Fall: 
Ein aus Palästina stammendes Ehepaar mit deut-
scher Staatsangehörigkeit lebte seit Jahren mit seinen 
vier Kindern in der Bundesrepublik. Im Som-
mer 2010 reiste die Familie nach Palästina und die 
beiden ältesten Kinder besuchten dort während der 
Sommerferien eine Schule. Der Vater kehrte zum 
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Ende der Ferien nach Deutschland zurück, die Mut-
ter blieb mit allen Kindern in Palästina. Die beiden 
schulpflichtigen Kinder wurden im September 2010 
für das Schuljahr 2011/2012 beurlaubt. Die Familie 
lebte während des Aufenthalts in Palästina im 
Haushalt der Eltern der Mutter. 
Nachdem die Familienkasse von diesem Auslands-
aufenthalt Kenntnis bekommen hatte, wurden die 
Kindergeldfestsetzungen ab Oktober 2010 aufgeho-
ben. Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof entschieden 
hat, weil durch den länger andauernden Aufenthalt 
im Ausland der inländische Wohnsitz der Kinder als 
aufgegeben anzusehen war. 

►UMSATZSTEUER 

Neue Beleg- und Buchnachweispflichten für in-
nergemeinschaftliche Lieferungen auf 01.07.2012 
verschoben 
Innergemeinschaftliche Warenlieferungen sind um-
satzsteuerfrei, wenn alle Voraussetzungen dafür er-
füllt sind. Unternehmer müssen die Voraussetzun-
gen u. a. durch sog. Buch- und Belegnachweise er-
bringen. Die Bundesregierung hatte im Jahr 2011 
grundlegende Änderungen beschlossen, die mit 
Wirkung zum 01.01.2012 in Kraft treten sollten. 
Die neuen Beleg- und Buchnachweispflichten sollen 
nunmehr für nach dem 30.06.2012 ausgeführte in-
nergemeinschaftliche Lieferungen gelten. Bis zu die-
sem Zeitpunkt gilt noch die bis zum 31.12.2011 gül-
tige Rechtslage. 
Anmerkung: Es bleibt zu hoffen, dass insbesondere 
wegen der Vorschriften zur Gelangensbestätigung, 
d. h. der Bestätigung des Abnehmers, dass der gelie-
ferte Gegenstand in den Bestimmungsmitgliedstaat 
gelangt ist, ein weiteres Hinausschieben erfolgen 
wird. 

Umsätze eines Partyservice unterliegen regelmäßig 
dem Regelsteuersatz 
Die Lieferung von Speisen unterliegt nur noch dann 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, wenn es sich um 
standardisiert zubereitete Speisen (z. B. Grillsteaks, 
Grillwürste, Pommes frites) handelt und keine wei-
teren Dienstleistungselemente (wie z. B. Überlassen 
von (Steh-)Tischen, Besteck und Geschirr, Personal, 
Beratung bei der Speisenzusammenstellung) hinzu-
treten. Bereits das Hinzutreten eines Dienstleis-
tungselements führt dazu, dass der Umsatz dem 
Regelsteuersatz unterliegt. Auf das Verhältnis der 
Kosten von Lieferung der Speisen zu den übrigen 
Dienstleistungselementen kommt es nicht an. Damit 
unterliegen die Leistungen eines Partyservice in aller 
Regel dem normalen Umsatzsteuersatz. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Zuteilung der Steuer-Identifikationsnummer und 
die dazu erfolgte Datenspeicherung mit Grundge-
setz vereinbar 
Zum 01.07.2007 wurde die persönliche Steuer-Identi-
fikationsnummer eingeführt. Der Bundesfinanzhof 
hat entschieden, dass die Zuteilung dieser Nummer 
und die dazu erfolgte Datenspeicherung mit dem 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung und 
dem sonstigen Verfassungsrecht vereinbar sind. 

Steuerpflicht der Zinsen aus vor dem 01.01.2005 
abgeschlossenen Kapitallebensversicherungen bei 
schädlicher Verwendung von Policendarlehen 
Vor dem 01.01.2005 abgeschlossene Kapitallebens-
versicherungen wurden unter bestimmten Voraus-
setzungen steuerrechtlich privilegiert. Die Versiche-
rungsbeiträge waren als Sonderausgaben abzugsfä-
hig, die Zinsen und Überschussanteile blieben ein-
kommensteuerfrei. Wurden die Kapitallebensversi-
cherungen zur Tilgung oder Sicherung von Darlehen 
eingesetzt, blieben die Privilegien unter bestimmten 
Voraussetzungen erhalten. Eine der Voraussetzun-
gen war bei der Aufnahme von Policendarlehen, 
dass die Versicherungssumme unmittelbar und aus-
schließlich zur Finanzierung von Wirtschaftsgütern 
zur dauernden Erzielung von Einkünften bestimmt 
war. Das galt auch für den Fall einer Umschuldung. 
Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen Vorga-
ben hatte der Bundesfinanzhof den nachfolgend ge-
schilderten Fall zu beurteilen: 
Eheleute erzielten aus der Vermietung einer Woh-
nung Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 
Sie hatten die Anschaffung mit einem Bankdarlehen 
finanziert. Nachdem die Zinsbindung ausgelaufen 
war, schuldeten die Eheleute das Restdarlehen 
i. H. v. 124.000 € durch die Aufnahme zweier Darle-
hen einer Bausparkasse um. Es handelte sich um ein 
Annuitätendarlehen i. H. v. 60.000 € und ein weite-
res Darlehen über 84.000 €. Von Letzterem wurden 
64.000 € ausgezahlt, aber nicht zur Tilgung des Ur-
sprungsdarlehens eingesetzt. 20.000 € wurden in ei-
nen Bausparvertrag eingezahlt, der durch die weite-
re jährliche Einzahlung von Sparraten nach Zutei-
lung in voraussichtlich acht Jahren zur Tilgung ver-
wendet werden sollte. 
Die gewählte Konstruktion wurde vom Bundesfi-
nanzhof nicht anerkannt: Zum einen war die Valuta 
des Umschuldungsdarlehens höher als die Rest-
schuld des umzuschuldenden Darlehens. Zum ande-
ren war der über die Restschuld des Ursprungdarle-
hens hinausgehende Betrag des Umschuldungsdar-
lehens (20.000 €) auf einen Bausparvertrag eingezahlt 
worden. Dadurch wurde eine Forderung begründet, 
aber nicht wie erforderlich unmittelbar ein Finanzie-
rungsdarlehen abgelöst. 


